
Ein Bundesgesetz soll Sicherheit geben
«Exit» Vertrag oder Verbot

1 7 09

In diesem Beitrag heisst es ganz
richtig dass kaum jemand in der
Schweiz an der seit Jahrzehnten
geübten Praxis des straffrei be
gleiteten Suizids etwas ändern
will Die Initiative von Bundes

rat Couchepin macht wenig Sinn
und hat kaum Aussicht auf Er

folg Solange der letzte Ausweg
des Suizids für schwer Leidende

und Sterbende legal möglich
bleiben soll sind im Land
auch Suizidbeihilfe Organisatio

nen unverzichtbar Wer sonst

könnte das verschreibungspflich
tige Natrium Pentobarbital aus
händigen
Andererseits können Ärzte die

sich ja von Berufs wegen mit dem
Heilen von Krankheiten und dem
Lindern von Schmerzen befassen
nicht zugleich in ihre Tätigkeits
beschreibung dieAufgabe hinein
nehmen als Mediziner den Tod
willentlich herbeizuführen Die
Schweizerische Akademie der
medizinischen Wissenschaften

formulierte deshalb ganz knapp
«Beihilfe zum Suizid ist kein Teil

der ärztlichen Tätigkeit »Darum
sind Suizidbeihilfe Organisatio
nen eine notwendige Einrichtung
in der Schweiz Sie zu verbieten
ändert nicht die Bedürfnisse der

Sterbenden die überwiegende
Mehrheitsmeinung 75 Prozent
oder die Rechtslage
Den Standpunkt dass diese

Organisationen eingebunden sein
sollten in das System von Pflege
und Patienten Mitbestimmung
über den Todeszeitpunkt vertritt
die terzstiftung seit ihrer Grün
dung Die Pflicht zur Dokumenta
tion zur finanziellen Transparenz

und zur sorgfältigen Auswahl und
Ausbildung von Sterbebegleite
rinnen oder Begleitern kann nur
ein Gesetz den Privatorganisatio
nen auferlegen Freiwillige Selbst
verpflichtung trägt hier nicht weit
genug Die terzstiftung plädiert
entschieden für ein Bundesge
setz das bei der Tätigkeit von Erit
und Dignitas Sterbewilligen An
gehörigen und Sterbebegleitern
Sicherheit gibt

Dr Thomas Meyer

Leiter Wissenschaft terzstiftung
Seestr 112 8267 Berlingen
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